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Liegenschaftsverwaltung
Arbergstrasse 7a
8405 Winterthur
052 238 13 04
info@hagmann-areal.ch
www.hagmann-areal.ch

Mietvertrag 

 1 Parteien
 1.1 Vermieter
  Eigentümergemeinschaft Hagmann/Zimmermann (Ch. Hagmann, B. Zimmermann, U. Hagmann)
  vertreten durch Liegenschaftsverwaltung Hagmann-Areal, Arbergstrasse 7a, 8405 Winterthur

 1.2 Mieter (sind mehrere Personen Mieter, so haften sie für die Verbindlichkeiten aus diesem Vertrag solidarisch)

  

 

 
 2 Mietobjekt
 2.1 Liegenschaft Arbergstrasse 7a–7e, 8405 Winterthur-Seen

  Wohnung Nr.         mit           Zimmern, Aussenzimmer und Veranda gegen Innenhof

  Kellerabteil Nr. 

  Wohnung und Kellerraum sind in den Grundrissplänen (Anhang 1) rot markiert.

 2.2 Zur Mitbenützung stehen dem Mieter zur Verfügung:
  Waschraum, Trockenraum, Veloraum, Raum für Kinderwagen
	 	 Die	betreffenden	Räume	sind	im	Grundrissplan	(Anhang	2)	blau	markiert.

 2.3 Einzelzimmer, Nutzgärten
  In der Überbauung werden im Weiteren vermietet:

 . Einzelzimmer, in den Grundrissplänen (Anhang 3) gelb markiert.
 . Nutzgärten, im Umgebungsplan (Anhang 4) grün markiert.

  Die Einzelzimmer und Nutzgärten werden separat vermietet. Der vorliegende Wohnungsmietvertrag und  
allenfalls	bestehende	Mietverträge	betreffend	Einzelzimmer	und	Nutzgärten	sind	unabhängig	voneinander	
kündbar.

 2.4 Sauna, Gemeinschaftsraum
  Auf dem Areal gibt es zusätzlich:

 . Sauna, im Hausteil Arbergstrasse 7b, 4. Obergeschoss, im Grundrissplan (Anhang 5) braun markiert.
 . Gemeinschaftsraum im Gewerbehaus, im Grundrissplan (Anhang 6) lila markiert.

  Der Vermieter regelt die Nutzung von Sauna, Gemeinschaftsraum und allfälliger weiterer für eine gemein-
schaftliche Nutzung vorgesehenen Räume. Ein Anspruch auf unentgeltliche Mitbenutzung dieser Räume 
durch den Mieter besteht nicht.
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 2.5 Autoabstellplätze

 2.5.1 Aufgrund der ausgezeichneten Erschliessung durch Bahn und Bus haben die Baubehörden bei der Überbau-
ung Arbergstrasse 7a–7e einen Verzicht auf die Erstellung von Bewohnerparkplätzen bewilligt. Das für die 
Überbauung geltende und von der Stadt bewilligte Mobilitätskonzept sieht im Wesentlichen vor:

 . Bewohnerinnen und Bewohner können auf dem Areal nur dann Parkplätze mieten, wenn sie nachgewie-
senermassen	aus	gesundheitlichen	oder	beruflichen	Gründen	auf	ein	Privatfahrzeug	angewiesen	sind.	
Grundsätzlich dürfen Bewohnerinnen und Bewohner auf dem Areal und in der Umgebung keine Motor-
fahrzeuge abstellen. Die Bewohnerinnen und Bewohner sind nicht berechtigt, bei der Stadt Anwohner-
parkkarten zu beziehen.

 . Der Bedarf der Bewohnerinnen und Bewohner, gelegentlich ein Fahrzeug zur Verfügung zu haben, 
wird durch Car-Sharing abgedeckt. Aktuell stehen in naher Fussdistanz auf dem Areal des Bahnhofs 
 Winterthur-Seen zwei Mobility-Fahrzeuge bereit. Bei Bedarf werden auf dem Areal weitere Car-Sha-
ring-Plätze bereitgestellt.

 2.5.2 Die Mieter unterstützen die Projektidee des «autofreien Wohnens». Sie erklären, sich an die Vorgaben des 
Mobilitätskonzepts zu halten, d.h.:

 . Die Mieter werden nach Möglichkeit Bahn- und Bus benutzen und auf ein eigenes Privatfahrzeug verzich-
ten. Der gelegentliche Bedarf nach einem Privatfahrzeug wird mit Car-Sharing abgedeckt.

 . Das Abstellen von Privatfahrzeugen auf dem Hagmann-Areal ist grundsätzlich ausgeschlossen. Vorbehal-
ten	bleiben	spezielle	Vereinbarungen	in	Fällen,	in	denen	ein	Mieter	aus	gesundheitlichen	oder	beruflichen	
Gründen zwingend auf ein Privatfahrzeug und auf einen Abstellplatz auf dem Areal angewiesen ist.

 . Das	Abstellen	von	Privatfahrzeugen	auf	öffentlichem	Grund	im	Umfeld	der	Überbauung	ist	ausgeschlossen.

 2.5.3 Die auf dem Areal bestehenden Autoabstellplätze dürfen ausschliesslich benützt werden:
 . In erster Priorität: für Car-Sharing.
 . In zweiter Priorität: für die Arztpraxis und die gewerblichen Mieter auf dem Areal sowie für deren Besu-

cher und Kunden.
 . In	dritter	Priorität:	von	Bewohnerinnen	und	Bewohnern,	die	aus	gesundheitlichen	oder	beruflichen	Grün-

den auf einen Abstellplatz auf dem Areal angewiesen sind und mit dem Vermieter eine entsprechende 
Vereinbarung	getroffen	haben.

 . In vierter Priorität: von Besuchern der Wohnüberbauung.
  Der Vermieter behält sich vor, die auf dem Areal bestehenden Autoabstellplätze entsprechend zu kennzeich-

nen und bei Bedarf amtliche Verbote zu erwirken.

 3 Verwendungszweck
 3.1 Der Mieter nutzt die gemietete Wohnung zu Wohnzwecken.

 3.2 Die Wohnungen in der Überbauung sollen weder unter- noch überbelegt sein. Als Regel gilt:

 . Mindestbelegung: Zimmerzahl des Mietobjekts -1,5 = minimale Personenzahl
 . Maximalbelegung: Zimmerzahl des Mietobjekts +1,5 = maximale Personenzahl

 3.3 Ist eine Wohnung längerfristig unter- oder überbelegt, so bietet der Vermieter den Mietern nach Möglichkeit 
eine kleinere oder grössere Wohnung in der Überbauung an. Schlägt der Mieter das Angebot aus, so behält 
sich der Vermieter eine Kündigung vor.

hagmannareal
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 4 Mietdauer 
 4.1 Mietbeginn

 4.2 Der Mietervertrag wird auf unbestimmte Dauer abgeschlossen. Er ist kündbar 3-monatlich im Voraus auf 
Ende jeden Monats (ausgenommen Ende Dezember).

 5 Mietzins, Nebenkosten
 5.1 Mietzins pro Monat

  Nettomietzins CHF 

  Nebenkosten Akonto CHF

  Bruttomietzins zahlbar im Voraus auf den ersten eines Monats CHF

  Der Nettomietzins beruht auf den Berechnungsgrundlagen im Zeitpunkt der Unterzeichnung dieses  
Mietervertrages, d.h.

  Referenzzinssatz

	 	 Landesindex	der	Konsumentenpreise	Stand    mit	    Punkten

  Kostenstand 

 5.2 Nicht im Nettomietzins enthalten und vom Mieter separat zu zahlen sind Beiträge an folgende Nebenkosten: 
Heizkosten,	Warmwasserkosten,	Hauswartung / Treppenhausreinigung,	Allgemeinstrom,	Abwassergebühren	
(inkl. Grundgebühren), Kaltwasserbezug (inkl. Grundgebühren), Kehrichtabfuhr (inkl. Grundgebühren), Gar-
ten-	und	Umgebungspflege,	Kosten	der	Schneeräumung,	Strom-	und	Wasserverbrauch	der	Waschmaschine,	
Liftbetriebskosten, Service-Abonnemente für Lüftungsanlagen, Kosten Liegenschaftenverwaltung.

  Die Kosten für die Benützung des Glasfasernetzes werden dem Mieter vom Betreiber des Glasfasernetzes 
 direkt in Rechnung gestellt.

 5.3 Die Nebenkosten werden vom Vermieter jeweils per 30. Juni abgerechnet.
  Nach Vorliegen der Nebenkostenabrechnungen für die ersten zwei Betriebsjahre wird die Höhe der Akonto-

zahlungen gegebenenfalls neu festgelegt.

 6 Mieterdepot
 6.1 Der Mieter leistet auf das Datum des Mietbeginns ein Mieterdepot von CHF

	 6.2	 Das	Depot	gilt	als	Sicherheitsleistung	des	Mieters	für	die	Erfüllung	seiner	vertraglichen	Verpflichtungen.	Die	Si-
cherheitsleistung ist bei einer Bank auf einem Sparkonto, auf den Namen des Mieters lautend, zu hinterlegen.

 7 Haustierhaltung
 7.1 Für Tiere, wie Hunde, Katzen, Grosstiere, gefährliche Tiere oder solche, die dem Jagd- und Tierschutzgesetz 

unterstehen,	muss	der	Mieter	eine	schriftliche	Bewilligung	des	Vermieters	einholen.	Kleintiere,	die	in	Käfigen	
oder	Aquarien	gehalten	werden	(z.B.	Ziervögel),	sind	nicht	bewilligungspflichtig.	Im	Zweifelsfall	ist	beim	Ver-
mieter	nachzufragen.	Der	Mieter	verpflichtet	sich	in	jedem	Fall,	die	Haustiere	artgerecht	zu	halten.

	 7.2	 Die	Mitbewohner	dürfen	durch	die	Tierhaltung	nicht	gestört	werden.	Dies	betrifft	mögliche	Lärmimmissionen,	
aber auch die Hygiene innerhalb und ausserhalb des Mietobjektes und der gesamten Liegenschaft. Allfällige 
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Verunreinigungen sind umgehend wegzuräumen. Die Sicherheit der Mitbewohner ist zu gewährleisten.

 7.3 Hunde müssen auf dem Areal stets beaufsichtigt werden. Der Zutritt von Hunden zum Kinderspielplatz ist 
nicht erlaubt. Katzenleitern und Katzentörchen sind nicht erlaubt.

 7.4 Der Mieter haftet für allfällige durch seine Haustiere verursachten Schäden am und im Gebäude, insbesond-
re auch innerhalb des Mietobjekts. Für eine erhöhte Abnutzung aufgrund der Tierhaltung kann der Mieter 
haftbar	gemacht	werden.	Es	wird	empfohlen,	eine	Haftpflichtversicherung	abzuschliessen	und	die	Tierhal-
tung darin zu regeln.

	 7.5	 Kommt	es	zu	Reklamationen	und	Störungen	wegen	der	Tierhaltung,	so	ist	der	Mieter	verpflichtet,	das	Haus-
tier innert angemessener Frist an einem anderen, geeigneten Platz zu versorgen. Weigert sich der Mieter, so 
behält sich der Vermieter eine ordentliche Kündigung oder eine Kündigung gemäss Art. 257 f. OR vor.

 
 8 Hausordnung, Allgemeine Bedingungen
 8.1 Die Hausordnung (Anhang 7) bildet Teil dieses Mietvertrages. Bei Bedarf wird die Hausordnung vom Vermie-

ter geändert oder ergänzt.

	 8.2	 Soweit	die	Parteien	vorstehend	nicht	anderweitige	Abmachungen	getroffen	haben,	gelten	die	Allgemeinen	
Bedingungen zum Mietvertrag für Wohnräume, gemeinsam herausgegeben von Hauseigentümerverband 
(HEV), Schweizerischem Verband der Immobilien-Treuhänder (SVIT) Sektion Zürich und Vereinigung Zürcher 
Immobilien Firmen (VZI) Ausgabe 2013 (Anhang 7).

 9 Schlussbestimmungen
	 9.1	 Der	vorliegende	Vertrag	wird	2-fach	ausgefertigt	und	unterzeichnet.	Er	enthält	alle	getroffenen	Abmachungen.

 9.2 Jede Änderung oder Ergänzung des Vertrages bedarf zu ihrer Gültigkeit der Schriftform.

 9.3 Anhänge:
 . Anhang 1: Grundrissplan mit Mietwohnung, Kellerraum, rot markiert
 . Anhang 2: Grundrissplan mit gemeinschaftlichem Waschraum, Trockenraum, Veloraum,  

Raum für Kinderwagen, blau markiert
 . Anhang 3: Umgebungsplan mit separat mietbaren Nutzgärten, grün markiert
 . Anhang 4: Grundrissplan Sauna, braun markiert
 . Anhang 5: Grundrissplan mit Gemeinschaftsraum im Gewerbehaus, lila markiert
 . Anhang 6: Hausordnung
 . Anhang 7: Allgemeine Bedingungen zum Mietvertrag für Wohnräume, gemeinsam herausgegeben von 

Hauseigentümerverband (HEV), Schweizerischem Verband der Immobilien-Treuhänder (SVIT) Sektion Zü-
rich und Vereinigung Zürcher Immobilien Firmen (VZI) Ausgabe 2013

  Namens und mit Vollmacht des Vermieters:

  Winterthur,    (Christian Hagmann)

  Der/Die Mieter

  Winterthur,


